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(54) Hilfsmittel zum Öffnen und Schließen von Türen

(57) Ein Hitfsmittel zum hygienischen Öffnen und
Schließen von Türen weist einen Grundkörper (10) mit
einem Griffabschnitt (12) und wenigstens einem Betäti-

gungsabschnitt auf. Hierbei ist der Betätigungsabschnitt
eine sich von der Oberfläche des Grundkörpers in den
Grundkörper erstreckende, in Eingriff mit einem Türgriff
oder einem Türriegel bringbare Ausnehmung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hilfsmittel zum Öffnen
und Schließen von Türen nach Anspruch 1.
[0002] Es ist bekannt, dass sich auf den Oberflächen
von Türklinken und Türriegeln, insbesondere in öffentlich
zugänglichen Gebäuden, eine große Zahl von Viren und
Bakterien befinden. Das Berühren dieser Oberflächen
mit der Hand ist deshalb potenziell gesundheitsgefähr-
dend und wird von vielen Menschen als zumindest un-
angenehm empfunden. Insbesondere ärgerlich ist, dass
man auf öffentlich zugänglichen Toiletten, wie beispiels-
weise auf Raststätten, in Hotels und dergleichen, unmit-
telbar nach dem Händewaschen erneut einen Türgriff in
die Hand nehmen muss.
[0003] Die vorliegende Erfindung stellt sich deshalb
die Aufgabe, ein Hilfsmittel zum Öffnen und Schließen
von Türen zur Verfügung zu stellen, welches stets mit
sich geführt werden kann, welches einfach zu handha-
ben ist, und mit dessen Hilfe ein direktes Berühren von
Türgriffen oder Türriegeln mit der Hand vermieden wer-
den kann.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Hilfsmittel mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Das Hilfsmittel weist einen Grundkörper mit ei-
nem Griffabschnitt und wenigstens einem Betätigungs-
abschnitt auf. Der Betätigungsabschnitt ist hierbei als
sich in den Grundkörper erstreckende Ausnehmung aus-
gebildet, wobei die Ausnehmung so ausgebildet ist, dass
sie sich für die Betätigung eines Türriegels und/oder ei-
nes Türgriffes eignet.
[0006] Um für alle Typen von Türgriffen bzw. Türrie-
geln ideal geeignet zu sein, weist das Hilfsmittel vorzugs-
weise mehr als einen Betätigungsabschnitt, insbesonde-
re vorzugsweise drei Betätigungsabschnitte auf.
[0007] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nun mit Bezug auf die Figuren näher darge-
stellt. Hierbei zeigen:

Figur 1 Eine perspektivische Ansicht des Hilfsmit-
tels,

Figur 2 eine Draufsicht auf das in Figur 1 Gezeigte
aus Richtung A,

Figur 3 einen schematisierten Schnitt durch das in
Figur 2 Gezeigte entlang der Schnittlinie B-B,

Figur 4 eine erste Variante eines Türgriffes,
Figur 5 eine zweite Variante eines Türgriffes,
Figur 6a einen Türriegel und
Figur 6b eine Draufsicht auf das in Figur 6a Gezeigte

aus Richtung R.

[0008] Die Figur 4 zeigt eine erste Variante eines an
einer Tür 20 angeordneten Türgriffes 22, die Figur 5 zeigt
eine zweite Variante eines Türgriffes 24. Die Figuren 6a
und 6b zeigen einen Türriegel zum Verschließen der Tür
20. Das im folgenden dargestellte Hilfsmittel soll dafür
geeignet sein, die gezeigten Türgriffe bzw. den gezeigten
Türriegel zu betätigen:

[0009] Die Figuren 1 bis 3 zeigen unterschiedliche Dar-
stellungen des Hilfsmittels- Das Hilfsmittel besteht aus
einem im wesentlichen zylindrischen Grundkörper 10 mit
einer Mantelfläche 10a, einer ersten Stirnseite 10b und
einer zweiten Stirnseite 10c. Unter zylindrisch wird hier
auch eine Form verstanden, deren Querschnitt nicht ex-
akt rund ist, und deren Mantelfläche Wellen aufweist, um
eine gute Ergonomie zu erreichen.
[0010] Der Grundkörper weist einen Griffabschnitt 12
und drei Betätigungsabschnitte, nämlich einen Schlitz
14, eine Bohrung 16 und eine Einbuchtung 18 auf. Der
Schlitz 14 ist in der ersten Stirnseite 10b angeordnet und
ist dafür vorgesehen, einen Riegel 26, wie er in den Fi-
guren 6a und 6b dargestellt ist, zu öffnen und zu schlie-
ßen, d.h. zu drehen. Hierzu hat der Schlitz eine Breite b
zwischen 1 und 2 cm. Eine bevorzugte Breite b ist 1,5 cm.
[0011] Ein zweiter Betätigungsabschnitt ist die Boh-
rung 16, welche sich von der zweiten Stirnseite 10c in
den Grundkörper 10 erstreckt, so dass sich die Bohrung
unter dem zum Griffabschnitt gehörenden Teil der Man-
telfläche 10a befindet. Diese Bohrung hat einen Durch-
messer zwischen 3 und 6 cm, vorzugsweise von ca. 4,5
cm. Diese Bohrung 16 eignet sich zum Öffnen einer ge-
raden Türklinke 22, wie sie in Figur 4 dargestellt ist. Der
Grundkörper 10 wird hierbei einfach auf die gerade Tür-
klinke 22 derart aufgeschoben, dass sich ein Teil der
geraden Türklinke 22 in die Bohrung 16 erstreckt. Somit
kann die Türklinke mit dem Hilfsmittel wie gewöhnlich
heruntergedrückt werden.
[0012] Bei abgewinkelten Türklinken 24, wie sie in Fi-
gur 5 dargestellt sind, kann die Bohrung 16 im allgemei-
nen nicht eingesetzt werden. Für diese Fälle ist die Ein-
buchtung 18 vorgesehen, welche sich von der Mantel-
fläche 10a in den Grundkörper erstreckt und vorzugswei-
se an der dem Griffabschnitt 12 abgewandten Seite eine
Kante 18a aufweist. In diese Einbuchtung 18 kann der
Mittelabschnitt 24a einer abgewinkelten Türklinke 24 ein-
gehängt und heruntergedrückt werden. Die lichte Weite
w dieser Einbuchtung 18 beträgt zwischen 2,5 cm und 4
cm, vorzugsweise ca. 3 cm.
[0013] Um eine gute Handhabbarkeit und gleichzeitig
kompakte Abmessungen zu erreichen, beträgt die Ge-
samtlänge 1 des Grundkörpers 10 zwischen 10 und 15
cm, vorzugsweise ca. 13 cm, sein Durchmesser d beträgt
vorzugsweise ca. 4 bis 6 cm.
[0014] Das Hilfsmittel kann in einer Vielzahl von Ma-
terialien ausgeführt sein, es eignet sich insbesondere zur
Herstellung im Kunststoff-Spritzgussverfahren.

Bezugszeichenliste

[0015]

10 Grundkörper
10a Mantelfläche
10b erste Stirnseite
10c zweite Stirnseite
12 Griffabschnitt
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14 Schlitz
16 Bohrung
18 Einbuchtung
18a Kante
20 Tür
22 gerade Türklinke
24 gebogene Türklinke
26 Riegel

Patentansprüche

1. Hilfsmittel zum Öffnen und Schließen von Türen mit
einem Grundkörper (10), welcher einen Griffab-
schnitt (12) und wenigstens einen Betätigungsab-
schnitt aufweist,
wobei der Betätigungsabschnitt eine sich von der
Oberfläche des Grundkörpers in den Grundkörper
erstreckende, in Eingriff mit einem Türgriff oder ei-
nem Türriegel bringbare Ausnehmung ist.

2. Hilfsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung in Form eines
Schlitzes (14) mit einer Höhe von mindestens 1,5
cm ausgebildet ist.

3. Hilfsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Ausnehmung in Form einer Bohrung
(16) mit einem Durchmesser von wenigstens 2,5 cm
ausgebildet ist.

4. Hilfsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung in Form einer Ein-
buchtung (18) mit einer lichfien Weite von minde-
stens 2.5 cm ausgebildet ist.

5. Hilfsmittel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper eine im wesentlichen zylindrische Form mit
einer Mantelfläche (10a) hat.

6. Hilfsmittel nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper einen Durchmes-
ser zwischen 4 und 6 cm aufweist.

7. Hilfsmittel nach Anspruch 2 und Anspruch 5 oder
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper weiterhin wenigstens eine Stirnseite
(10b) aufweist und sich der Schlitz (14) in dieser
Stirnseite befindet.

8. Hilfsmittel nach Anspruch 3 und Anspruch 5 oder
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper weiterhin wenigstens eine Stirnseite
(10c) aufweist du sich die Bohrung (16) in dieser
Stirnseite befindet.

9. Hilfsmittel nach Anspruch 4 und Anspruch 5 oder

Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Einbuchtung (18) von der Mantelfläche (10a) er-
streckt.

10. Hilfsmittel nach wenigstens zwei der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Ausnehmungen vorhanden sind.

11. Hilfsmittel nach wenigstens drei der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass drei
Ausnehmungen vorhanden sind.
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